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Norm

AußStrG §9 L

KartG 1988 §57

Rechtssatz

Die Antragsgegnerin ist durch die Au2orderung des Vorsitzenden des Kartellgerichtes gemäß § 57 KartG 1988, binnen

einem Monat ein Bagatellkartell anzuzeigen, beschwert. Gegen diesen Beschluß ist der Rekurs daher zulässig.
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